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Jn der Expedition des Halliſchen Couriers (Schwetſchke). Redakteur Dr. Schadeberg-

Sonnabend den 13. September 1851.

Deutſchland.
Halle, d. 12. September. Die Preußiſche Seitung bringt

heute den wörtlichen Abdruck des zwiſchen Preußen und Hanno
ver abgeſchloſſenen Vertrags über die Erweiterung des Zollvereins.
Der Diskuſſion in der Preſſe, die bisher jeder ſichern Unterlage ent
behrte, iſt dadurch eine verbürgte Baſis gegeben. Jetzt erſt läßt ſich
die ganze Situation, in der wir uns befinden, klarer überſehen und
die Richtung erkennen, welche der fernern Entwicklung bevorſteht.
Wir werden den Vertrag in einem ausführlicheren Artikel beſprechen.
Die Preußiſche Zeitung leitet denſelben mit folgenden Worten ein

Indem wir im Stande ſind, unſern Leſern nachſtehend den am
7. d. M. zwiſchen Preußen und Hannover hier abgeſchloſſenen Ver
trag wegen der Vereinigung des Steuervereins mit dem Zollvereine
mitzutheilen können wir uns nicht verſagen, dieſe Mittheilung mit
einigen vorläufigen Bemerkungen zu begleiten Der Vertrag welcher
zunächſt zwiſchen Preußen und Hannover abgeſchloſſen iſt ſoll in
Wirkſamkeit treten vom 1. Jan. 1854 ab, alſo mit einem Zeitpunkte,
zu welchem ſowohl auf Seiten des Zollvereins, wie auf Seiten des
Steuervereins die Möglichkeit anderweiter Verſtändigung eintritt. Es
iſt bekannt, daß die Zollvereins Verträge vorläufig bis zum Ende des
Jahres 1853 laufen, und daß, wenn nicht bis zum Schluß des Jah
res 1851 eine Kündigung erfolgt, eine weitere unveränderte Fort
ſetzung auf 12 Jahre eintritt. Eben ſo verhält es ſich mit den Grund
verträgen des Steuervereins. Es ergiebt ſich ſchon hieraus, daß für
die Herbeiführung des nunmehr vorliegenden Vertrages ein Zeitpunkt,
wie der gegenwärtige, gewählt werden mußte der, wenn überhaupt,
ſo doch jedenfalls erſt nach einer längeren Reihe von Jahren, hätte
wiederkehren können. Es leuchtet aber nicht minder ein, wie unum-
gänglich es war, die Sache ohne Zaudern zu beginnen, mit Hintan
ſetzung partikularer Rückſichten zu fördern und mit Entſchiedenheit zu
Ende zu führen. Daß die Regierungen von Preußen und Hannover
ſich in allen dieſen Punkten begegneten, war zur Herbeiführung eines
Erfolges erwünſcht, aber auch unerläßlich. Vorläufige Beſprechungen
über die Angelegenheit gingen bald in förmliche Unterhandlungen über;
letztere führten ſchnell zur Unterzeichnung des Abkommens welches unter
den angedeuteten Umſtänden ohne Störung vollendet werden konnte.
Es iſt damit ein ſeit Jahren vor Augen geweſenes Ziel erreicht.
Wir erblicken in dem geſchloſſenen Vertrage zunächſt eine die mate
rielle Wohlfahrt fördernde, naturgemäße Entwickelung der gegenſei
tigen Verkehrsbeziehungen einer großen Anzahl deutſcher Staaten. Wir
erkennen darin ferner einen wichtigen Vorſchritt zur Anbahnung einer
allgemeinen deutſchen Zolleinigung. Wie ſehr die hohen Kontrahenten
ſich gerade dieſer Bedeutung bewußt geweſen ſind, davon legen nicht
nur die Eingangsworte des Vertrages offenes Zeugniß ab, ſondern
auch die Abrede im Artikel 14, wonach der Vertrag von ſelbſt erlö
ſchen ſoll mit dem Zeitpunkte, in welchem eine Zolleinigung aller deut
ſchen Staaten zur Ausführung kommt. Auf die ſonſtigen unmittel
baren und mittelbaren Folgen wollen wir für heut nur hindeuten,
ohne hier näher daraufs einzugehen. Allein mit dem vorliegenden Re
ſultat iſt nur der erſte Schritt geſchehen. Preußen hat es übernom-
men, die Zuſtimmung derjenigen Staaten zu vermitteln, welche in
der Gemeinſchaft des großen Zollbundes mitwirken wollen zur Vollen
dung des Baues deſſen erſte Fundamente gelegt ſind; wir zweifeln
nicht, daß dieſe Vollendung unter allſeitiger auſrichtiger Förderung in
ſegensreicher Weiſe gelingen werde. Hannover hat ſich verpflichtet,
ſeine beiden Genoſſen im Steuerverein, Oldenburg und Schaumburg-
Lippe, zum Beitritte einzuladen dieſer Beitritt darf als völlkommen
geſichert angeſehen werden. Wir nehmen nunmehr vor allen Dingen
und nach allen Seiten hin eine unbefangene, von Nebenrückſichten ir
gend welcher Art freie Prüfung in Anſpruch.
ſolche Prüfung ſprechen wir mit voller Zuverſicht die Erwartung aus,Jm Vertrauen auf

daß man überall den betretenen Weg als den allein möglich geweſe
nen erkennen, daß man aber auch die Sache ſelbſt im gerechten Maße
würdigen werde. Wir ſprechen dieſe Hoffnung aus vor dem eigenen
Vaterlande, vor unſern Kammern, deren Zuſtimmung vorbehalten iſt,
vor allen mit Preußen zum Zollverein verbundenen Staaten, vor ganz
Deutſchland.

Vertragzwiſchen Sr. Majeſtät dem Könige von Preußen und Sr.
Majeſtät dem Könige von Hannover, die Vereinigungdes Steuervereins mit dem Sollvereine betreffend.

d Se. Majeſtät der König von Preußen
un
Se. Majeſtät der König von Hannover,indem Allerhöchſtdieſelben die Begründung eines gegenſeitig freien Handels
und gewerblichen Verkehrs zwiſchen Jhren Staaten und deſſen möglichſt um
faſſende Ausdehnung auf deutſche Nachbarländer als für die Wohlfahrt Jh
rer Unterthanen in hohem Grade erſprießlich und zugleich als einen weſent
lichen Vorſchritt zur allgemeinen Handels und Verkehrsfreiheit innerhalb
Deutſchlands betrachten und dieſe Zwecke durch einen, beſtehende Verſchie
denheiten berückſichtigenden und möglichſt ausgleichenden Vertrag zu erreichen
wünſchen haben zur Abſchließung eines ſolchen Vertrages,

Se. Majeſtät der König von Preußen
Allerhöchſtihren Miniſter Präſidenten und Miniſter der auswärtigen
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vevollmächtigt. Dieſe ſind nach geſchehener Auswechſelung und gegenſeitiger
Anerkennung ihrer Vollmachten, unter Vorbehalt der Allerhöchſten Ratifica
tionen über folgende Beſtimmungen einig geworden.

Artikel 1.Vom 1. Januar 1854 an ſoll zwiſchen Preußen und den alsdann mit
Preußen zollvereinten Staaten einerſeits, und Hannover nebſt den dieſem Ver
trage beitretenden dermaligen Steuervereinsſtaaten andererſeits gegenſeitig
freier Handelsverkehr eine übereinſtimmende Geſetzgebung über die Ein Aus
und DuürchgangsAbgaben, ſo wie über die Beſteuerung der inländiſchen Rü
ſegne arrteaeie und eine Gemeinſamkeit der Erträge dieſer Abgaben be

ehen.Die Grundlage dieſer Vereinigung bilden die im Zollverein beſtehenden Grund
ſätze und Einrichtungen unter den nachſtehenden Vorbehalten und Modifikationen.

Artikel 2.
In Hannover ſollen von inländiſchem Taback und Wein dieſelben Steuern er

hoben werden welchen dieſe Gegenſtände in Preußen und den dieſerhalb mit Preu
ßen im Verbande ſtehenden Staaten unterliegen.

In Folge deſſen ſoll in allen dieſen Staaten freier gegenſeitiger Verkehr mit
Wein Moſt, Taback und Tabacksfabrikaten ſtattfinden und es ſoll von dieſen Er
zeugniſſen, wenn ſolche aus nicht zu jenem Verbande gehörenden Zollvereinsſtaaten
übergehen die nämliche Abgabe welcher dieſelben jetzt in Preußen unterworfen
ſind, und zwar für gemeinſchaftliche Rechnung erhoben werden.

Artikel 3.Die Steuer von der Branntwein Fabrikation ſoll in Hannover zu gleichen
Sätzen und in gleicher Weiſe wie in Preußen und den dieſerhalb mit Preußen im
Verbande ſtehenden Staaten erhoben werden.

Die Ausfuhr Vergütung für inlandiſchen Branntwein ſoll beiderſeits gleich
mäßig und zwar dergeſtalt beſtimmt werden daß ſie die Fabrikations Abgabe auch

bei günſtigem Betriebe nicht überſteigt. nArtikel 4.Rückſichtlich der Fabrikations Abgabe vom inländiſchen Biere wird Hannover
nicht beſchränkt, unbeſchadet ſeiner Verpflichtung den zwiſchen den Zollvereinsſtag
ten verabredeten höchſten Steuerſatz von 19/, Rthlr. für 120 Quart preußiſch nicht

zu überſchreiten.

Artikel 5. bDa es nach der beſtimmten Erklärung der hannoverſchen Regierung unüber
ſteigliche Schwierigkeiten findet, im dortigen Gebiete den Verkauf des Salzes en
Zros, wie dies im übrigen Gebiete des dollvereins heſchieht, auf Rechnung des
Staates zu übernehmen und zu beſchränken, oder doch den jetzigen Betrag ſeiner
Salzſteuer zu erhöhen ſo wird Hannover um die alsdann zu beſorgende Ein
ſchwärzung von Salz in die angrenzenden Vereinsſtaaten, auch ohne die, in Ztg.
der Zollvereinigung wegfallende ſtrenge Grenzbewachung abzuwenden an Stelle



der Vereinbarung im Art. 10. I,itt. g. der Zollvereintverträge, die verbotene Salz
einfuhr nach den angrenzenden Vereinsſtaaten mit nachdrücklichen Strafen bedrohen
und durch andere geeignete Mittel zu deren Verhinderung mitwirken.

Artikel 6.Statt der Verbindlichkeit, welche im Artikel 13. der Zollvereinsverträge in
Beziehung auf die Höhe der Chaufſeegelder eingegangen iſt, übernimmt Hannover
nur die Verpflichtung, ſeine dermaligen an ſſeesetdſate nicht zu erhöhen.

ArtikelRückſichtlich der hannoverſchen Flußzölle und Schifffahrts Abgaben behält es
bei dem Art. 15. der Zollvereins Verträge ſein Bewenden.

Artikel s.
Die in den Artikeln 15. und 19. der Zollvereins Verträge zugeſicherte Gleich

ſtellung der Angehörigen aller Vereinsſtaaten hinſichtlich der Flußſchifffahrt und
hinſichtlich des Handels in den Seehäfen erſtreckt ſich auch auf die gegenſeitige Zulaſſung
der Schiffe beider kontrahirenden Staaten zur Binnenſchifffahrt oder Cabotage,
ohne daß dafür andere oder höhere Abgaben von Schiff und Ladung, als von den
Schiffen des eigenen Staates zu entrichten ſind.

Artikel 9.
Beide kontrahirende Theile werden in ihren wichtigeren Seeplätzen örtlich mit

dem Hafen in Verbindung ſtehende freie Niederlage Anſtalten in der Art zulaſſen,
daß innerhalb derſelben die zollamtliche Kontrole nur inſoweit ſtattfindet, um Ein
ſchwärzungen nach dem Inlande vorzubeugen, daß die Behandlung, Theilung und
Umpackung der Waaren innerhalb jener Anſtalt unbehindert bleibt, und daß eine
Verabgabung nur nach Maßgabe der aus der Niederlage nach dem Jnlande oder
zum Durchgange abgefertigten Mengen eintritt. Man wird ſich über ein überein
ſtimmendes Regulativ für dieſe Anſtalten verſtändigen.

Artikel 10.
Der im H. 44. des Zollgeſetzes und H. 84. der Zollordnung enthaltenen Vor

ſchrift gemäß, bleibt es auch Hannover vorbehalten, Erleichterungen in den hin
ſichtlich der Kontrole im Grenzbezirk veſtehenden Beſtimmungen da eintreten zu
laſſen wo dies ohne Gefährdung der Zollſicherheit geſchehen kann und durch ein
örtliches Bedürfniß geboten iſt.

Artikel 11.
Zur Ausgleichung des bedeutend ſtärkeren Verbrauchs hochbeſteuerter Gegen

ſtände, welcher in Hannover ſtattgefunden hat und vorausſichtlich auch ferner
ſtattfinden wird, ſo wie des höheren Einkommens, welches Hannover aus den
Ein Aus und Durchgangs Abgaben bisher bezogen hat, und beim einſeitigen
Vorſchreiten zu den Tarif Sätzen des Zollvereins noch weſentlich würde ſteigern
können, iſt Folgendes verabredet worden

Nachdem der Ertrag der Eingangs, Ausgangs und Durchgangs Abgaben
und der Steuer vom inländiſchen Rübenzucker nach Abzug

der Rückerſtattungen für unrichtige Erhebungen,
2) der auf Grund beſonderer gemeinſchaftlicher Verabredungen erfolgten Steuer

Ermäßigungen und Vergütungen feſtgeſtellt und der auf Hannover im Ver
heältniß ſeiner, dem Vereine angehörenden Bevölkerung zur Geſammt Be
völkerung des Vereins, beziehungsweiſe beſonderen Verbandes (Art. 12)

fallende Antheil an jenem Ertrage ermittelt ſein wird ſoll dieſer Antheil
um drei Viertheile, jedoch was die Antheile an der Eingangs Abgabe nebſt
Rübenzucker Steuer betrifft, um höchſtens 20 Silbergroſchen in einem Jah
re für jeden Einwohner vermehrt und die dadurch ſich ergebende Geld
ſumme für Hannover vorabgenommen werden und deſſen Antheil an den in
die Gemeinſchaft fallenden Abgaben bilden.

Jn gleicher Weiſe wird bei Vertheilung der gemeinſchaftlichen Uebergangs
Abgaben verfahren werden. (Art. 2.)

Der von Hannover zu tragende Antheil an den gemeinſchaftlichen Verwal
tungskoſten wird nach Maßgabe des Verhältniſſes berechnet werden in welchem
die einfache Kopfzahl Hannovers W e Porente Veylreruns im Vereine ſteht.

Artikel 12.Rückſichtlich der Vertheilung des Ertrages der Ausgangs und Durch
gangs Abgaben wird Hannover dem weſtlichen Verbande des Zollvereins an
gehören

Artikel 13.
Eine Nachſteuer fur gemeinſame Rechnung ſoll für die beim Anſchluſſe an

den Verein in Hannover vorhandensn r nicht erhoben werden.
rtikel 14.

Die Dauer dieſes Vertrages erſtreckt ſich auf den Zeitraum vom 1. Januar
t 1 bis zum 31. December 1865. Kommt jedoch ſchon vor dem letztgedachtenet eine Zoll Einigung aller deutſchen Staaten zur Ausführung ſo

t derſelbe gleichzeitig mit v Beginne der letzteren
Artikel 15.

Die Ratifikationen zu dieſem Vertrage ſollen binnen längſtens vier Wochen
ausgewechſelt werden.

So geſchehen und vollzogen Berlin, den 7. September Ein Tauſend Acht
Hundert und Ein und Funfzig.
(gez.) Otto v. Manteuffel. Aug. v. d. Heydt. v. Bodelſchwingh.

L. S (I.. S.)A. v. Münchhauſen. W. Frhr. t Werkes

L. S.) L.Zu vorſtehendem Vertrage ſind vierzehn Separat Artikel verabre
det worden die wir in der nächſten Nummer unſeres Blattes mit
theilen werden.

Berlin d. 11. Septbr. Nach einer ſo eben, Abends 7 Uhr,
hier anlangenden telegraphiſchen Depeſche iſt heute Nachmittag in
Hannover die Auswechſelung der allerhöchſten Ratifikationen des
Vertrages zwiſchen Preußen und Hannover erfolgt. (Pr. 3.)

Berlin d. 11. Sept. Die jüngſten in Paris ſtattgehabten
Unterſuchungen haben, wie wir erwähnt vertrauliche Notificationen
der franzöſiſchen Regierung auch an unſere Regierungen zur Folge
gehabt Wie wir hören, hatte es ſich bereits herqusgeſtellt, daß die
Fäden des zu Tage geförderten Compkots in der Schweiz zuſam
menliefen. Würde ſich dies beſtätigen, ſo würde unzweifelhaft von
der iz ſowohl von Frankreich als von den nordiſchen Mächten
eine ſtrengere Ueberwachung der Flüchtlinge mit Energie gefordert
werden. Wenn die in Paris bei den Verhaftungen kund gewordenen
Zwecke der Verhafteten und Betheiligten zumeiſt auf eine allgemeine
Propaganda hinausliefen, ſo ſollen doch außer in Bezug auf Frank
reich namentlich in Rückſicht auf Jtalien beſtimmte Plane aufgeſunden

worden ſein. (E. B.)Die von einigen Seiten gemachte Mittheilung, daß die bisherige
polizeiliche Controle über die mit der Eiſenbahn einpaſſirenden
Fremden aufgehoben ſei iſt ſicherm Vernehmen nach unbegründet.
Es ſoll nur ſeitens der Polizeibehörde den betreffenden Schutzmann
ſchaften der Befehl gegeben ſein, bei jener Controle minder ſtrenge
gegen ſonſt unverdächtige Perſonen zu ſein dagegen iſt den Gaſtwir
then eine genaue Nachachtung der polizeilichen Beſtimmungen über

e An und Abmelden der Fremden wieder eingeſchärft worden. Wir
machen noch ausdrücklich auf das Fortbeſtehen der Controle an den
Bahnhöfen aufmerkſam, da in den letzten Tagen einigen Fremden
Unannehmlichkeiten aus der Meinung, dieſelbe ſei aufgehoben, ent

ſtanden ſind. 3Die Herſtellung der Einheit des deutſchen Münzfußes, von wel
cher ſ. 3. auch in Dresden die Rede war, wird nunmehr auch in
Frankfurt zur Sprache kommen. Es iſt jedoch, wenn die frühern
Verhandlungen in dieſer Beziehung zur Richtſchnur genommen wer
den, das Zuſtandekommen einer ſolchen Einigung nicht zu erwarten.
Namentlich aber erſcheint eine Einheit des Münzfußes, die ſich auch
auf die öſterreichiſchen Lande erſtreckte, zur Zeit rein unmöglich.

Dem Senat der freien Stadt Frankfurt iſt durch das Präſidium
der Bundesverſammlung die Eröffnung zugekommen, daß man Sei
tens der Stadt die pünktlichſte Aufrechterhaltung der beſondern Ver
pflichtungen Frankfurts in Rückſicht auf die Bundesverſammlung er
warte.

Der Frhr. v. d. Horſt, welcher zuletzt die ſchleswigholſteiniſche
Armee commandirte, hat ſich vor einiger Zeit auch hierher mit dem
Geſuche gewendet, ihm die Rückkehr nach Preußen zu geſtatten und
ihm ſeine frühere Penſion als verabſchiedeter preußiſcher General zu
gewähren er ſoll jedoch abſchläglich beſchieden worden ſein.

Schwerin, im Sept. Die auf dem letzten Landtage erwähl
ten ſtändiſchen Deputirten zu den Verhandlungen über die Verände-
rung der Landesverfaſſung ſind nach dem „N. C.“ nunmehr auf den
1. October d. J. hierher einberufen worden.

Jtalien.
Jn Genua hielt der Syndikus eine kurze Anſprache an den

König, die mit den Worten ſchloß: „Welches auch die Geſchicke un
ſeres Vaterlandes ſein mögen, Genug iſt von der Ueberzeugung durch
drungen, daß Sie, Sire, ſtets der Hüter unſerer Freiheit und natio
nalen Unabhängigkeit ſein werden. Jtalien, Sire, richtet hoffend ſeine
Blick auf uns und bewundert in dieſem Staate die Löſung der gro
ßen Aufgabe: die Vereinigung der Freiheit mit der Ordnung.“

In der St. -Peterskirche zu Rom werden ganz außerordentliche
Vorbereitungen für die noch in dieſem Monat erfolgende feierliche
Heiligſprechung des Jeſuiten P. Claver getroffen

Frankreich.
Paris, d. 9. Sept. Von den neulich Verhafteten ſind bis

jetzt vierzig freigegeben, haben aber die Weiſung erhalten, Paris und
Frankreich in kürzeſter Zeit zu verlaſſen. Eine heute erſchienene Poli
zeiordonnanz, den Aufenthalt der Fremden betreffend, beſtimmt in
Art. 1, daß in Zukunft jeder Fremde der in Paris ſich aufhalten
oder Erwerb ſuchen will, binnen drei Tagen um Aufenthaltsbewilli
gung bei der Polizeibehörde ſich zu melden hat. Auf Reiſende in Ge
ſchäften oder zum Vergnügen, die nicht ihren Aufenthalt hier nehmen
und einen regelmäßig viſirten Paß haben, iſt dieſer Artikel nicht an
wendbar. Art. 2 verhält alle unter Art. 1 fallenden gegenwärtig in
Paris befindlichen Ausländer binnen acht Tagen auf dem Polizeibu
reau ihre Stellung zu regeln. Art. 3 verhängt die Ausweiſung aller
dawider Handelnden.

Jn der verfloſſenen Nacht iſt abermals ein Kurier mit Depeſchen
an den franzöſiſchen Geſandten in der Schweiz, die Flüchtlingsfrage
betreffend, abgegangen. Die franzöſiſche Regierung drängt die Schweiz
in derſelben mehr als je.

Großbritannien und Jrland
London, d. 9. Sept. Von allen engliſchen Tageblättern kün

digt heute die Times“ allein in ihrem Cikvartikel den Abſchluß der
neuen öſterreichiſchen Anleihe an, giebt deſſen Bedingungen an,
wie ſie ſchon ſeit Wochen bekannt waren, und ſchließt ihre Notiz mit
folgender Bemerkung: „Bei dem gegenwärtigen Wiener Courſe iſt
der Ausgabepreis von 100 ungefähr 80. Aber verglichen mit dem
Courſe öſterreichiſcher Papiere auf den Börſen des Continents, ſcheinen
die Bedingungen mit all den Conceſſionen, welche das Publikum zu
einer raſchen Betheiligung verlocken ſollen, nicht beſonders vortheilhaft
zu ſein. Unter dieſen Umſtänden würde die öſterreichiſche Anleihe auf
dem engliſchen Geldmarkte nicht die geringſte Betheiligung finden. 7

Die Seelenzahl Jrlands betrug am 31. März e. 6,515,794,
im Jahre 1841 8,175,124; ſomit hat die iriſche Bevölkerung in den
letzten zehn Jahren um 1,659,330 Seelen oder um 20 Proc. abge
nommen.

Portugal.Die Nachrichten aus Portugal lauten nicht ſehr friedlich. Die
in Vizen aufgeſtandenen Soldaten ſind nach Peniche deportirt Meh
rere Mitglieder der Municipalität von Oporto,
ausgebrochen ſein ſoll, ſind verhaftet. Man erwartet einen Ausbruch

bei den Wahlen. STürkei
In Paris eingelaufenen Briefen aus Konſtantinopel vom

25. Auguſt zufolge iſt die Angelegenheit der ungariſchen Flüchtlinge
gänzlich beendigt. Die Pforte hat dem öſterreichiſchen Geſchäftsträger
eine Note übergeben, in welcher ſte das Aufhdren der Jnternirung
am 1./13. Sept. anzeigt. Die Differenz mit Oeſterreich wird dadur
nicht ausgeglichen und jene mit Aegypten dauert fort. Der ruſſiſche

wo das gelbe Fieber
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haben.

eſandte hat ſich bis jetzt darauf beſchränkt, um Aufklärungen zu erſagen Die re hatte Sir Stratford Canning die Genehmigung

der Eiſenbahn verheißen, AbbasPaſcha aber, um ſich den Schutz des
engliſchen Generalconſuls Murray zu ſichern, demſelben die Bahn
leich conceſſionirt.3 Amerika.(London, d. 9. Septbr.) Die „Times“ enthält heute einen

ſpaniſchen Bericht über die Jnvaſion Cuba's. Verfaſſer deſſelben iſt
der ſpaniſche Geſandte am Hofe von St. James, Senor Jſturiz,
welcher der „Times“ die beſagte Darſtellung eingeſandt hat, um ver
ſchiebene in den bisher bekannten Mittheilungen enthaltene Angaben
u berichtigen und das von den ſpaniſchen Behörden auf Cuba beob-

achtete Verfahren zu rechtfertigen. Die an den Leichen der erſchoſſe
nen Amerikaner verübten Mißhandlungen ſind ihm zufolge nichts wei
ter, als amerikaniſche Lügen, und auch bei der Hinrichtung iſt der

Es wird ferner behauptet, daß

nunVon den Kampfgenoſſen der Jahre 1813 15 leben in dem
preußiſchen Staate noch etwa 100,000. Von dieſen ſollen 30,000

erſtützungen erhalten.e er will man Spuren Sir John Franklin's entdeckt
Die amerikaniſche Nordpolexpedition unter Kapitain Auſtin

hat durch Kapitain Parker, vom Wallfiſchfahrer Truelove, Berichte
bis zum 13. Septbr. 1850 an die engliſche Admiralität eingeſendet,
wonach ſie am 26. Aug. 1850 nördlich von Port Jnnis, Wellington
Channel, Kleidungsfetzen, Papiere und Blechkapſeln fanden, auf de
nen der Name M'Donald (ein Arzt im Dienſt Franklin's) eingegra-
ben war. Am 27. Aug. wurden auch Gräber aufgefunden mit den
Namen W. Braine, R. M. und John Hartnell vom Schiff Erebus
und John Torrington vom Terror das Datum des letzten Begräb
niſſes war der 3. April 1846.

Augsburg, d. 8. Sept. Die „Allg. Ztg. ſchreibt: Ge
ſtern Mittag zwiſchen 12 und 1 Uhr (um 12 Uhr 30 Minuten) und
Nachmittag zwiſchen 2 und 3 Uhr wurden am Elkysmomeier dahier
bedeutende Schwingungen beobachtet; wir dürfen daher baldige Nach
richten von Erdſtößen erwarten.

Königliches Kreisgericht zu Halle.
Oeffentliche Sitzung der III. Deputation

am 11. September 1851.
1) Die wegen Aten Holzdiebſtahls bereits beſtrafte verehel. Dorothea Klaus

geb. Nebe aus Giebichenſtein, t2) die verehel. Johanne Friederike Jordan geb. Alicke aus Giebichenſtein,
welche gleichfalls wegen Holzdiebſtahls bereits 4mal beſtraft worden iſt,

3) die verehel. Ziegeldecker Johanne Roſine Amalie Serbe geb. Zimmermann
aus Halle, wegen Bettelns und Aten Holzdiebſtahls ſchon beſtraft,

4) die verehel. Johanne Chriſtiane Krüger geb Kurze aus Halle, wegen Aten
Holzdiebſtahls bereits vielfach beſtraft. ahaben geſtändiger reſp. überführtermaßen im Juni und Juli d. J. Kiennadeln und

kieferne Späne in der Dölauer Haide hierſelbſt entwendet und ſind dabei von dem
Forſtaufſeher Schuchardt betroffen worden. Das Gericht verurtheilt deshalb die
Klaus zu 6 Wochen die Jordan zu 4 Wochen die Serbe zu 8. Wochen und die
Krüger zu 3 Monat Gefängniß, und ordnet gegen die Klaus, Serbe und Krü-
ger gleichzeitig die Stellung unter Polizei Aufſicht auf je Zahr n.

8) Der Holzhändler Lüttich in Trotha hat von der dortigen Gemeinde einen
unmittelbar an das Grundſtück des Zimmermanns Friedr. Mädicke angrenzenden
Gemeindefleck erpachtet und denſelben zur Auflagerung von Holz benutzt Am 30.
Mai warf Mädicke das aufgelagerte Holz auseinander und in den zur Saale füh
renden Fahrweg. Auf die desfallfige ihnen gemachte Anzeige ging der Schulze Leh
mann und der Schöppe Reuter zu dem Mädicke, um ihm dieſe unerlaubte Hand
lungsweiſe zu unterſagen und ihn zur Fortſchaffung des Holzes zu veranlaſſen
Wegen dieſer Anordnung wurde der Mädicke ſehr heftig drang insbeſondere auf
den Schulzen Lehmann ein und ergriff ihn beim Rockkragen. Als ihm der Schöppe

dieſen ohne Weiteres bei der Bruſt und riß ihm dier dies verwies packte er el e iJene entzwel Reuter ſtieß deshalb den Mädicke zurück, ſo daß dieſer zu Boden
ſtel. Derſelbe ſprang jedoch immer wieder auf und drang von neuem auf den
Reuter ein, von welchem er ſtets zurückgeſtoßen wurde, wobei einmal der Reuter
ſelbſt mit niederſtürzte. Hierbei ſchimpfte Mädicke den Reuter „„Schweinehund,
Bettelſtreicher, wer hat dich zum Schöppen gemacht du ſchlechter Kerl haſt hier
nichts zu ſagen einen ſolchen Schweinehund brauchen wir nicht zum Schöppen.
Hund dich zerreiß ich, diesmal habe ich den Dickwanſt recht getroffen

Wegen dieſer in der Anklage behaupteten wörtlichen und thätlichen Beleidigung
öffentlicher Beamten in Ausübung ihres Amtes, ſteht der Zimmermann Mädicke
aus Trotha unter Anklage. Die im heutigen Audienztermine vernommenen Zeu
gen beſtätigen die Behauptungen der Anklage wenigſtens inſoweit, daß dadurch die
dem Schöppen Reuter zugefügten Beleidigungen fur feſtgeſtellt angeſehen werden
müſſen und wird dieſerhalb der Mädicke zu 6 Wochen Gefängniß verurtheilt.

6) Der Schenkwirth Miethling zu Hohen iſt angeklagt und geſtändig, den
Schulzen Hädicke zu Harsdorf bei Gelegenheit einer von dieſem amtlich geleite
ten öffentlichen Lieitation einen Schweinigel genannt zu haben wofür ihm eine
14tägige Gefängnißſtrafe zuerkannt wird.

7). Der Mühlenbeſitzer Karl Friedrich Müller berg zu Saubach, ein bereits
mehrfach wegen Amtsbeleidigung in Unterſuchung geweſener und mehrfach beſtraf
ter Menſch, ſteht wegen Beleidigung des Königl. Kreisgerichts zu Naumburg und
des Gerichtéraths Gäb ler in Eckartsberga mit Bezug auf das Amt, ſowie wegen
muthwilligen und böswilligen Querulirens, unter Anklage. Der Angeklagte be
ſtreitet die ihm zur Laſt gelegten Vergehen wird deren jedoch überführt und nach
dem der Staats Anwalt die Anklage wegen Beleidigung des Königl. Kreisgerichts
zu Naumburg fallen gelaſſen hat, wegen der übrigen beiden Vergehen zu 6 Wo
chen Gefängniß verurtheilt

8) Der Maurergeſelle Friedrich Weiße aus Cönnern und deſſen Bruder, der
ehemalige Hausknecht Wilhelm Weiße daſelbſt, werden bezüchtigt, am Abend des
30. Marz den Schenkwirth Zwanzig in Cönnern ſechs Fenſterſcheiben eingeworfen
zu haben. Gegen Friedrich Weiße liegt gleichzeitig die Beſchuidigung der Haus

rechtsverletzung vor. Beide Angeklagte ſtellen die ihnen Schuld gegebenen Verge
hen beharrlich in Abrede; die erhobenen Zeugenausſagen ſprechen jedoch ſo ſtark
für ihre Schuld, daß das Gericht die Ueberzeugung derſelben gewinnt und gegen
den Friedrich Weiße auf 8 Wochen gegen Wilhelm Weiße auf 4 Wochen Gefäng

nißſtrafe erkennt. 59) Die verehel. Büttner, Johanne Roſine geb. Schmeil, von hier hat
geſtändig am 28. Juni aus dem Garten des Dr. Allihn einige Blumen und Kir
ſchen entwendet, und wird ihr dafür eine 7tägige Gefängnißſtrafe zuerkannt

10) Der wegen Diebſtahls bereits zweimal beſtrafte Schuhmacher, jetzt Stein
brecher Chriſtian Kranz zu Löbejün, ſteht wegen Diebſtahls an Feldfrüchten un
ter Anklage Trotz ſeines Läugnens wird derſelbe bei den gegen ihn vorliegenden
erheblichen Jndicien wegen dritten Diebſtahls zu 6 Wochen Gefängniß Detention
bis zum Nachweis des ehrlichen Erwerbs und der Beſſerung, Verluſt der National
kokarde und Stellung unter Polizei Aufſicht auf ein Jahr verurtheilt.

11) Der Diakonus Haſe mann hierſelbſt hat am erſten Oſterfeiertage d. J.
früh in der hieſigen Marienkirche eine Predigt gehalten, deſſen weſentlicher Jnhalr
folgender iſt

„„Der heutige Oſtermorgen führt uns wieder einmal an das Grab Chriſti
wir wollen aber heute nicht über die leibliche und geiſtige Auferſtehung Chriſti
ſprechen ſondern wir wollen an das Grab der Gegenwart herantreten.
Jn dieſem Grabe ſchlafen viele Todte, und unter ihnen Manche, die noch nicht
3 Jahre zählen. Vornehmlich ſind es aber 3 Todte, die dort ruhen Der ir
diſche Wohlſtand, des Vaterlandes Herrlichkeit und Größe, und
der fromme ſittliche Geiſt, oder mit andern Worten: ein friſches
frohes, freies, ungebundenes Gemeindeleben.

„„Der Stein aber vor des Grabes Thür der dieſe Todten in ihrem Kerker
gefangen hält, iſt die Furcht, denn ſie ſchlägt den Wohlſtand, die vaterlän
diſche Herrlichkeit und Größe und die Freiheit der evangeliſchen Kirche in Feſſeln.

„„Auch iſt jetzt kein König unter uns der, gleich Saul, das Volk um eines
Haupteslänge an Geiſt überragt, und Wohlſtand, Vaterland und evangeliſche
Kirche von den hemmenden Feſſeln befreien und den Stein abwälzen kann von
des Grabes Thür. Es werde aber vielleicht noch in dieſem Jahre ein ſolcher Mann
kommen und dann wollen wir im Oſterkleide und Völkerfrühlinge ein neues
Oſterlied anſtimmen, wenn auch Kanonendonner unſere Orgeltöne ſein ſollten.

Jn der am 14. Mai erſchienenen Nr. 111 der Neuen Halleſchen Zeitung findet ſich
unter den Nachrichten aus Halle folgender Artikel

„„Was ſoll man dazu ſagen, wenn ein Geiſtlicher ſich nicht ſcheut am Oſterfeſte
über die ins Grab gelegte kirchliche, politiſche und ſociale Freiheit, über den
Stein der Abſpannung der vor des Grabes Thür liegt und die ins Grab gelegte
Freiheit darin gefangen hält, und über den neuen Meſſtas deſſen ſie harre zu
predigen Dergleichen Nichts würdigkeiten in Volksverfammlungen von
einem Tiſche herabgeſprochen, haben doch wenigſtens eine lächerliche Seite aber
auf der Kanzel vor einer chriſtlichen Gemeinde vorgetragen müſſen ſie auf's
tiefſte empören. Alſo am höchſten Feſte des Kirchenjahres weiß ſolch ein
Miethling nichts zu predigen von dem wahrhaftig auferſtandenen Meſſias
Giebt es denn kein Mittel, den Weinberg unſerer evangeliſchen
Kirche vor dem Wühlen ſolcher Säue zu ſchüten, die mit uner
hörter Frechheit ein Amt beizubehalten wagen, welches ſie
unter Hohn und Spott, fortwährend mit Füßen treten?“

Dieſen Artikel bezog der Diakonus Haſemann auf ſeine am erſten Oſterfeiertage
gehaltene Frühpredigt, fand ſich durch denſelben mit Bezug auf ſein Amt als Geiſt
licher der evangeliſchen Landeskirche beleidigt, und es war dieſerhalb auf ſeinen
Antrag, gegen den Redakteur der Neuen Halleſchen Zeitung, Lehrer Novalis Jſi
dorus Jäger von hier, Seitens des Königl. Staats Anwalts Anklage erhoben.
Der Angeklagte erklärte im heutigen Audienztermine daß der Artikel nicht von
ihm ſelbſt verfaßt ſei, daß er den Verfaſſer aber nicht nennen, die Verantwortlich
keit fur den Artikel vielmehr als Redakteur ſelbſt übernehmen wolle. Ob in dem
Artikel der Diakonus Haſemann gemeint ſei, ſtellte der Angeklagte in's Nichtwiſſen.

Der StaatsAnwalt Heiſe führte aus, daß in dem incriminirten Artikel offen
bare Beleidigungen gegen denjenigen Geiſtlichen enthalten ſind auf deſſen Perſon
er ſich bezieht und hob zum Nachweis dafür, daß dies nur Diakonus Haſemann
ſein könne, hervor daß dieſer Artikel ſich unter den Nachrichten aus Halle befin
de, daß der Diakonus Haſemann am diesjährigen Oſterfeſte eine Predigt des in
dem Artikel angegebenen Jnhaltes gehalten habe daß der hiergegen zu erhebende
Einwand, daß möglicherweiſe auch ein zweiter Geiſtlicher eine derartige Predigt ge
halten haben könne, nicht nur durch einen beigebrachten Revers der übrigen Halle
ſchen Geiſtlichen, ſondern auch dadurch beſeitigt werde daß ſich nicht annehmen
laſſe, daß noch ein anderer Geiſtlicher am Oſterfeſte ſeine Gemeinde durch einen
Kanzel Vortrag erbaut haben ſollte, in welchem wohl von Politik, nicht aber von
Religion und Chriſtenthum gehandelt wird und daß daher gerade die Eigenthüm
lichkeit der Haſemannſchen Kanzelrede der ſchlagendſte Beweis ſei, daß die in dem
Artikel enthaltenen Beleidigungen nur gegen den Diakonus Haſemann gerichtet ſind
hierzu kommen noch, daß die Neue Halleſche Zeitung bereits ſeit längerer Zeit in
einer Reihe von Artikeln gerade den Diakonus Haſemann angegriffen hat, und daß
ſich ein ſolcher Angriff in derſelben Nummer der Zeitung unmittelbar vor dem in
eriminirten Artikel findet. Auch hereſche im Publikum darüber kein Zweifel, daß
der Artikel nur auf den Diakonus Haſemann bezüglich iſt. Es könne ſomit nicht
zweifelhaft ſein, daß ſich der Angeklagte einer ſtrafbaren Beleidigung des Diako
nus Haſemann in Bezug auf deſſen Amt als Geiſtlicher der evangeliſchen Landes
kirche ſchuldig gemacht habe. Aber eben ſo wenig ſei zu verkennen daß dem An
geklagten die erheblichſten Milderungsgründe zur Seite ſtänden. Denn es ſei durch
aus natürlich, daß jeder religiöſe und chriſtlichgeſinnte Menſch durch eine derartige
Rede am Oſterfeſt von der Kanzel herabgehalten, auf das höchſte indignirt werden
müſſe, und daß daher eine Kritik der Predigt, welche der Verfaſſer durch ihren
eigenthümlichen Jnhalt ſelbſt provocirt, nur eine bittere und ſcharfe ſein könne.

Mit Rückſicht hierauf glaubte der Staats-Anwalt keine Gefängniß ſondern
nur eine Geldſtrafe, und zwar in Höhe von 15 Thalern, beantragen zu dürfen

Der Vertheidiger Rechtsanwalt Schede verſuchte es auszuführen, daß es
durchaus an jedem Beweiſe mangele, daß der incriminirte Artikel ſich auf den
Diakonus Haſemann beziehe, denn die dafür beigebrachten Gründe ſeien alle nicht
ſtichhaltig. Wollte man aber auch annehmen, daß der StaatsAnwaltſchaft der
diesfällige Nachweis gelungen ſei, ſo könne doch in dem Artikel eine Beleidigung
des Diakonus Haſemann nicht ſondern nur eine Kritik der von ihm gehaltenen
Rede gefunden werden. Die Preſſe aber ſei recht eigentlich berufen, eine ſolche
Kritik zu üben, und er fürchte nicht, daß in dieſer Hinſicht die Preßfreiheit be
ſchränkt werden ſolle. Daß die Kritik eine ſcharfe ſei, räumte der Vertheidiger
ein, er fand aber dies durch den Jnhalt der Predigt durchaus gerechtfertigf, und
war der Anſicht, daß die Predigt als eine Blasphemie bezeichnet werden müſſe,
und fern von allem religiöſen Jnhalt nur als eine politiſche Parteirede gelten
könne, welche am allerwenigſten auf eine Kanzel gehöre. Zur Darlegung dieſer
Behauptung ging der Vertheidiger auf einzelne Punkte der Predigt näher ein und
hob ſchließlich hervor, daß, da die im Artikel enthaltenen angeblich beleidigenden
Stellen aus der Bibel entnommene Bilder und Ausdrücke ſeien und es ſich hier
üm die Kritik einer Kanzelrede handle, dieſelben als beleidigend nicht erachtet wer
den können.

Der Gerichtshof ergchtete den Jäger der Beleidigung des Oigkonus Haſemann
mit Bezug auf deſſen Amt für ſchuldig da nicht blos der Jahalt der Predigt des
Diakonus Haſemann ſondern auch deſſen Perſon in dem incriminirten Artikel an
gegriffen ſei, und verurtheilte den Angeklagten zu 20 Thaler Geldſtrafe, welcher
er im Unvermögensfalle 14 Tage Gefängniß ſubſtituirte. Außerdem wurde auf
Vernichtung der noch vorhandenen Exemplare von Nr. 111 der Neuen Halliſchen
Zeitung erkannt.
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Zekanuntmachnngen.
Bei Carl David in Berlin iſt erſchienen:

Archiv für Rechtsfälle
aus der Praxis

Die in der Nähe von Halberſtadt, Gr.
Oſchersleben und Hadmersleben unfern
der Eiſenbahn belegene Herzogl. Anhalt Deſ
ſauiſche Oomaine Groß-Alsleben nebſt den
beiden Vorwerken in Alickendorf mit über

au t a J 0 2 c527 Morg. 136 Ruth Ater, der Nechts Anwälte des Königlichen Ober-Tribunals.
2 n 10 Wieſen, Herausgegeben von den Ober Tribunals- Rechts Anwaälten138 o Hartung und redigirt von Theodor Striethorſt, KammergerichtsRath.
See Kup elhutn Erſter Band. 27 Bogen gr. 8. Preis pro Jahrgang von vier Banden W 20

r po Jutung, einzelne Bände à 1 10ingleichen mit der Brauerei, Brennerei und iJagd, ſoll Halle bei Pfelſer (Schwetschke'sche Sort. Buchh.).den 6. October 1851 früh 10 Uhr

im Locale der unterzeichneten Herzogl. Regie 43 S 9rung, von Johannis 1852 ab auf 12 Jahre, ſ eher 1 telierim Falle aber Pächter eine Zuckerfabrik anlegen o Wwill, auf 30 Jahre verpachtet werden.
Die nähern Verpachtungsbedingungen ſind

bei unſrer Canzlei gegen portofreie Ueberſen
dung von 1 zu erhalten. Zur Sicher
heit ihrer Gebote haben die drei Beſtbietenden
1000 baar oder in ſichern Staatspapieren
ſofort im Termine zu erlegen.

Deſſau, den 29. Auguſt 1851.
Herzogl. Anhalt. Regierung.

Baſedow.

Die Steingut- Fabrik
hier, in der Nähe der Rohſtoffe und des Feuer
materials, ſo wie

Ein Grundſtück an der Saale
und der Chauſſee

hier, welches ſich zu einem Niederlage und
LandesProdukten Geſchäft vorzugsweiſe eignet,
ein ſchönes Wohnhaus, bedeutende Schüttbö
den und großen Garten hat, welche beide jetzt
ein Grundſtück bilden, beabſichtige ich beſtbie
tend zu verkaufen und habe dazu Termin auf

den 15. September d. J.
in meiner Wohnung von früh 11 Uhr ab bis
Abends 5 Uhr angeſetzt.

Zu Mittheilungen, ſchriftlich und mündlich,

der Porkraitmalerei, Dagnerreotypie, Potzellanmalerei n. Photographie,

Ia IEG, Alter Markt Nr. 700,
it Sitzung im geheizten Glas Salon vei jeder Witterung

von früh S Uhr bis Nachmittags A Uhr.

unter der Firma Theodor
Herrn Friedr. David überlaſſen haben.

Halle, im September 1851.

Unſern geehrten Geſchäftsfreunden zeigen wir hierdurch ergebenſt an, wie wir die bis jetzt
Saalwächter geführte Conditorei und Honigkuchenfabrik an

Wir danken für das uns ſtets geſchenkte Vertrauen
mit der Bitte, auch daſſelbe auf unſern Nachfolger gefälligſt zu übertragen.

Die Saalwächter'ſchen Erben.

men

Durch
Stande

Halle, den 11. September 1851.

und dieſelbe in ſeinem ganzen Umfange unverändert fortführen werde,
gleich, das Vertrauen, welches mein Herr Vorgänger genoſſen, auch auf mich zu übertragen.

meine mehrjährigen praktiſchen Erfahrungen in dieſem Geſchäft glaube ich im
zu ſein, daß mir werdende Vertrauen zu rechtfertigen.

Auf Obiges Bezug nehmend, erlaube ich mir einem geehrt hlik ii d Dbiges g e geehrten Publikum anzuzeigen, daich die Conditorei und Pfefferkuchen Fabrik des Herrn Theodor Saalwächter ben

und bitte zu

Friedrich David,
früher: Theodor Saalwächter,

Neumarkt Nr. 1127.

bin ich gern bereit.
Stengel, Mauer-Meiſter,

in Halle a/ Saale Nr. 1020.

Ein Lokal, paſſend zu einem Materialge
ſchäft, wird baldigſt zu miethen geſucht. Of-
ferten ſchriftlich sub H. B. befördert Ed.
Stückrath in der Expedition dieſes Blattes.

Eine Wohnung von 2 3 Stuben nebſt
Zubehör wird möglichſt zum 1. October zu mie
then geſucht. Offerten ſchriftlich sub H. B.
befördert Ed. Stückrath in der Exp. d. Bl.,
und werden ſolche binnen wenigen Tagen er
ledigt, da der Suchende ein Auswärtiger iſt.

Haus Verkauf.
Das große Ulrichsſtraße sub Nr. 12 bele

gene Haus mit 3 Hintergebäuden, welche 22
heizbare Stuben mit entſprechenden Kammern,
Thoreinfahrt, Pferdeſtall, Wagenſchuppen,
Scheune, große Bodenräume, Waſchhaus ent
halten, mit einem großen Hof und Garten
mit Gartenhaus, Röhr- und Brunnen-Waſ
ſer, iſt von Oſtern 1852 ab zu verkaufen.
Nur Selbſtkäufern ſteht daſſelbe von Montag
den 15. d. ab jeden Vormittag von 9 12 Uhr
zur Anſicht offen.

Jch bin willens mein Grundſtück nebſt
Aeckern, Gärten und Wieſen in Daspig bei

Merſeburg einzeln oder im Ganzen zu verkau
fen oder zu verpachten. Liebhaber werden dazu
eingeladen, in der Schenke zu Daspig Sonn
tag den 21. September d. J. Nachmittags
4 Uhr zu erſcheinen. Wittwe Rüſfer.

Ofen Verkauf.
4 Stück große eiſerne Heizöfen, zur Hei

ung von Sälen und großen Räumen paſſend,ſind billig zu verkaufen

Die ſo oft empfohlene,

eſſern reinigt, für deren Erfolg garantirt,
fortwährend bei Unterzeichneten zu haben.

und der Schweiz einen großen Ruf erworben
ren in Deutſchland erhalten.

ärztlichem Atteſt und Fabrikſtempel verſehen.

Erfurt

Der Preis iſt für ein großes Flacon 1

l ämunter Garantie.
o of auf geſetzlichem Wege medieiniſch unterſuchte, vonHerren Tübing G Comp. in Cöln allein echt erfündene Tinktur, die ranneb und

gelber Haut in ganz kurzer Zeit ein weißes und zartes Anſehen giebt, das Geſicht
von allen Finnen, Ausſchlagsübeln, Leberflecken, Sommerſproſſen Mit

widrigenfalls das Geld zurück erſtattet wird, iſt

Es hat ſich dieſes ſchöne Mittel nicht allein in England, Frankreich, Holland Belgien
ſondern ſich denſelben ſchon ſeit mehreren Jah

kleinere 20 mit Gebrauchsanweiſung,

Briefe und Gelder erbittet ſich franco die Haupt- Niederlage für Thüringen in
Cart Aclolph M under,

ſowie für Halle und Umgegend
Hermann Schöttler.

Alle Sorten wildlederne Hoſen empfiehlt
Merkwitz, gr. Ulrichsſtr. Nr. 72.

Eine Wohnung in der freundlichſten Gegend
der Stadt, von 4 Stuben, 4 Kammern, Küche
und Zubehör, iſt an ruhige Miether zu ver

Stückrath in der Exped. d. Bl. zu erfahren.

Zwei Penſiongire finden eine gute Aufnah
me bei Bubendey, Domgaſſe Nr. 888.

Hälle, den 13. September 1851.

Graisse don A Flacon 20das neueſte in Frankreich entdeckte Haar
Beförderungsmittel.

Zu haben bei O. Manxrüng Nr. 200.
Dietrich, Bandagiſt, Klausſtraße, erſter La

den vom Markte, empfiehlt Bandagen jeder Art.

Weintraube.
in der Zuckerfabrik Trotha Sonntag Concert. Wittig.

GebauerSchwetſchke'ſche Buchdruckerei in Halle.

miethen und das Nähere hierüber bei Ed.

Sternſchieſten
zum letzten Mal in Holleben Sonntag den
14. September, wozu freundlichſt einladet

Saft, Gaſtwirth.
Giebichenſtein im Mohr.

Sonntag ladet zur Tanzmuſik ein E. Zöhler.

Magdeburger Bahnhof.
Sonntag den 14. September von 4 Uhr

an Tanzmuſik.

SS GFamilienNachrichten.
Todes Anzeige.

Den nach mehrjſähriger ſchwerer Krankheit
am heutigen Tage erfolgten Tod unſeres älte
ſten Sohnes Eduard zeigen wir allen unſern
Freunden mit der Bitte um ſtille Theilnahme
nur auf dieſem Wege an.

Halle, den 12. September 1851.
Oberlehrer Wagenknecht und Frau.
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